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Erhöhung der Grunderwerbsteuer ab 2012
Schnelles Handeln ermöglicht steuerliche Vorteile

Schleswig-Holsteinische Notarkammer. Ab dem 1. Januar 2012 erhöht sich in Schleswig-Holstein die Grunderwerbsteuer von 3,5 auf fünf Prozent. Die ursprünglich für Beginn des Jahres 2013 vorgesehene Erhöhung wird nach Auskunft des Finanzministeriums um ein Jahr vorgezogen. Wer eine Immobilie oder ein Grundstück erwerben möchte, sollte sich daher beeilen. 
Bei Abschluss eines Vertrags bis zum 31. Dezember 2011 gilt in Schleswig-Holstein noch der bisherige Steuersatz von 3,5 Prozent. Es kommt nicht auf den Zeitpunkt der Übergabe oder der Zahlung des Kaufpreises an. Die Steuer berechnet sich nach der Höhe des Kaufpreises. Wer ohnehin eine Kaufabsicht hat, kann also erhebliche Beträge sparen, indem er noch im Jahr 2011 einen Vertragsabschluss herbeiführt. 
Weil Immobilien teuer sind, ist mit ihrem Kauf immer ein gewisses Risiko verbunden. Aus diesem Grund verlangt das Gesetz, dass der Kaufvertrag über eine Immobilie oder ein Grundstück notariell beurkundet werden muss. Die Aufgabe des Notars ist es, für eine ausgewogene Vertragsgestaltung zu sorgen und die Vertragsparteien neutral über rechtliche Risiken aufzuklären. Er informiert alle Beteiligten über eingetragene und möglicherweise abzulösende Rechte und sorgt dafür, dass der Erwerber – wenn gewünscht – das Eigentum lastenfrei kauft. Mit dem Notar besprechen die Vertragsparteien auch, welche eventuellen Zusatzpflichten der Verkäufer übernimmt. Dieser kann sich zum Beispiel dazu verpflichten, Altlasten auf dem Grundstück zu beseitigen. Wenn ein Käufer ein renovierungsbedürftiges und schadhaftes Bauwerk erwirbt, sorgt der Notar dafür, dass alle getroffenen Vereinbarungen „wasserdicht“ in den Kaufvertrag eingebaut werden. 

Der Notar informiert sich durch Einsichtnahme in das Grundbuch über die Eigentumsverhältnisse des Grundstücks, bevor er den Vertrag beurkundet. Er stellt sicher, dass die Vereinbarungen der Beteiligten korrekt festgehalten werden. Den beurkundeten Kaufvertrag reicht er beim zuständigen Finanzamt ein, das daraufhin den Grunderwerbsteuerbescheid erlässt. Die Steuer ist innerhalb von vier Wochen nach Erlass zu zahlen. Üblicherweise wird vereinbart, dass dies der Käufer tut. Es sind aber auch andere Vereinbarungen möglich. Ist die Steuer beglichen, so erhält der Notar vom Finanzamt die sogenannte „Unbedenklichkeitsbescheinigung“. Mit dieser kann er die Umschreibung des Grundstücks beim Grundbuchamt beantragen.

Notare finden Sie im Internet unter http://www.deutsche-notarauskunft.de.
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